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Erklärung des Vorsitzes im �amen der EU zur Hinrichtung 
des Jugendlichen Molla Gol Hassan und zu 

Massenhinrichtungen in Iran  

Die Europäische Union verurteilt auf das Schärfste die Hinrichtung von Molla Gol Hassan, 
eines afghanischen Staatsbürgers, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, das er der 
Anklage zufolge im Alter von 17 Jahren begangen hat. Er wurde am 21. Januar 2009 in der 
Haftanstalt Evin in Teheran hingerichtet. 

Ebenfalls auf das Schärfste verurteilt die Europäische Union die am 20./21. Januar 2009 in 
Iran erfolgten Hinrichtungen von 21 Personen (zehn in Teheran, neun in der Provinz Yazd 
und zwei in Isfahan). Die EU ruft die iranische Regierung weiterhin auf, die Todesstrafe 
vollständig abzuschaffen und einstweilen ein Moratorium für Hinrichtungen in Kraft zu 
setzen, wie es die Generalversammlung der Vereinten Nationen in ihren Resolutionen 
62/149 und 63/168 gefordert hat.  
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Es gibt keinerlei Rechtfertigung für die Vollstreckung der Todesstrafe durch die iranischen 
Behörden bei jugendlichen Straftätern, da dies eindeutig gegen die rechtsverbindlichen 
Bestimmungen des Völkerrechts verstößt. Die Europäische Union verurteilt, dass Iran im 
Jahr 2008 mindestens neun jugendliche Straftäter hingerichtet hat, und fordert die 
Islamische Republik Iran nachdrücklich auf, die Anwendung der Todesstrafe im Falle 
jugendlicher Straftäter unverzüglich einzustellen. 

Die EU ruft die Islamische Republik Iran ferner auf, dafür zu sorgen, dass ihre innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften und Praktiken mit den internationalen Menschenrechts-
übereinkünften im Einklang stehen, die Iran freiwillig geschlossen und ratifiziert hat, 
darunter das Übereinkommen über die Rechte des Kindes und der Internationale Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte. Nach diesen beiden internationalen Übereinkünften zum 
Schutz der Menschenrechte ist die Hinrichtung von Minderjährigen oder von Verurteilten, 
die zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, eindeutig untersagt. 

Die Bewerberländer Türkei, Kroatien* und ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien*, die Länder des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses und 
potenziellen Bewerberländer Albanien und Montenegro und die dem Europäischen Wirt-
schaftsraum angehörenden EFTA-Länder Island, Liechtenstein und Norwegen sowie die 
Ukraine und die Republik Moldau schließen sich dieser Erklärung an. 

* Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nehmen weiterhin am 
Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess teil. 

 


